
519 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 

liber den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 3. M~rz 1971 , 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gebührenanspruchsge

setz 1965 geändert wird 

Mit dem vorliegenden Gesetzesbeschluß des Nationalrates 

soll im Hinblick auf die Veränderungen des Lohn- und Preis

gefüges eine Erhöhung bestimmter Zeugengebühren und einiger 

Sachverständigengebühren, im besonderen der Gebühren für Zeit

versäumnis, vorgenommen vwrden. Im Zuge einer beabsichtigten 

künftiGen IJeugestal tung des G~1:'ühronrechtes soll eine lTach

ziehung im allboITleinen, auch <':er Tarifgebühren, eincchließlic:~ 
der Gebiihron fii-r die Dolmetscher, cl ie vorEtufig aus budgetiirerr 
Gründen zurückgestellt ~erden mu3ten, erfolgen. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 

hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 23. i":ärz 

1971 in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, dem 

Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der Ausschuß 

für Verfassungs- und Rech tsangelegenhei ten den ~!::.:tra€i, der 

Bund.esrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 3. Ilärz 

1971, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gebührenanspruchs

gesetz 1955 ge~ndert wird, wird kein Einspruch erhoben. 

Dr. R eie h 1 

Berichte~stGtter 

Wien, am 23. h~rz 1971 

I~ovak 
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